
 

    TARIFE FÜR DIE “VERKEHRSBERUHIGTE ZONE” 
FÜR TOURISTENBUS 

 

        GEMEINDEGEBIET  CAVALLINO-TREPORTI 
 

  Vom 01 bis 21 Februar 2010  
1 Touristenbus € 150,00 

2 Touristenbus für Beherbergungsbetriebe in dem Gemeindegebiet € 30,00 

3 Autobusse gebührenfrei € 0,00 

 

Für die übrige Zeit im Jahr 2010 
 

Euro 5 Unter Euro 5 

4 Touristenbus € 120,00 € 150,00 

5 Touristenbus für Schulausflüge € 90,00 € 120,00 

6 Touristenbus für Beherbergungsbetriebe in dem 
Gemeindegebiet 

€ 20,00 € 30,00 

7 Autobus gebührenfrei € 0,00 € 0,00 

 
BITTE, ACHTUNG: 
� DIE PASSIERSCHEINE FÜR DIE TOURISTENBUSSEGEMÄSS PUNKT (2)-(3)-(5)-(6)-(7) WERDEN NUR GEGEN VORLAGE DER   
                  ERFORDERLICHEN DOKUMENTATION AUSG ESTELLT. 
� DIE GÜLTIGKEIT DES PASSIERSCHEINES ENDET UM 24.00 DES TAGES, FÜR DEN ER ERWORBEN WURDE. 
 
(5)      TOURISTENBUS FÜR SCHULAUSFLÜGE 
               
            Touristenbusse, welche die Schüler einer öffentlichen staatlichen oder staatlich anerkannten Schule (Kindergarten, Grundschule, Haupt-und Mittelschule).                   
            Der Gruppenleiter muss beim check-in auf dem Briefpapier der Schule bestimmte Angaben machen. Dazu gehört die Schülerliste, die jeweilige Klasse 
            sowie die Unterschrift des Schulleiters (Dokumentation beilegen). 
 
(3) - (7)   AUTOBUSSE GEBÜHRENFREI 
 
 a)      Autobusse, die für den öffentlichen städtischen und auβerstädtischen Linientransport bestimmt sind ; 
 b)        Autobusse im atypischen Einsatz, die gemäβ dem Regionalgesetz 46/1994, autorisiert sind sowie die geschäftlichen 
            Linienbusse 
 c)        Schulbusse, die Schüler von der Gemeinde Cavallino – Treporti befördern; 
 d)       Autobusse, die Vereine und Gruppen transportieren, die für Initiativen, Events und Sportveranstaltungen tätig sind,  
            die von der Gemeinde Cavallino – Treporti gefördert oder unterstützt werden. Die Bewilligung muss vorab von der 
            Gemeinde eingeholt werden (Bewilligung beilegen); 
 e)        Autobusse, die ausschließlich Reisegruppen befördern, die in der Gemeinde Cavallino – Treporti wohnhaft sind, die 
            Ausflüge, Exkursionen oder Transfers durchführen, die von Gruppen organisiert werden, die in dem Gemeinderegister  
            für Vereine von Cavallino – Treporti oder einem Club oder Sportunternehmen mit Sitz in der Gemeinde Cavallino- 
            Treporti eingetragen sind. Zuvor ist ein entsprechender Vordruck mit einer Eigenerklärung auszufüllen; 
 f)        Autobusse von Streitkräften, Polizeikorps, Feuerwehhr, Zivilschutz, Einrichtungen oder Unternehmen für öffentliche 
            Hilfe oder öffentliches Service im Dienst; 
 g)        Autobusse, welche die Athleten und die Fans der Teams, Gäste und Teilnehmer der Meisterschaften in den verschiedenen 
            Sportdisziplinen befördern, deren eingetragener Sitz in der Gemeinde Cavallino – Treporti ist; 
 h)       Autobusse ausschließlich für die Beförderung von Behinderten und ihren Begleitpersonen, bei Events und Inititiven, die 
            im Gemeindegebiet geplant sind bzw. Die in Beherbergungsbetrieben in dem Gemeindegebiet untergebracht sind. 
       
                                                      Um die Befreiungen laut den vorhering Punkten (d), (e), (g), (h)  
                                                                   muss man sich den kostenlosen Passierschein besorgen 
 
 

 

 

Fur Informationen : CT Servizi, Cavallino – Treporti 
 info@ctservizi.eu 

tel. +39 0415371364   Fax +39 0415379477 
Offnungszeit 7.00 – 17.00 

 
 


